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Oie schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Diplolng. Riegler und Genossen, Nro 2342/J, betreffend Bergland
aktionsfonds, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Frage. 1: 

Dem Berglandaktionsfonds wurde im Jahr 1980 eine Förderung von S 200 0 000,-
gewährt. 

Frage 2 und 3: 

Wie aus dem Verwendungsnachweis 1980, vom 80 Juli 1981 zu entnehmen ist, hat 
die Tauernlamm-Verwertungsgenossenschaft im Jahre 1980 S 80.000,-~ und die 
BERSTA 5 50.000,-- vom Berglandaktionsfond erhalten o Laut FinanZbericht 1980 
standen jedoch dem Berglandaktionsfonds Einnahmen aus Subventionen von 
S 388.000,-- (inkl. Förderung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft von S 200 0 000,--) sowie ein fondseigenes Vermögen zur Verfügung. 

Es kann daher nicht abgeleitet werden, daß die aus Bundesmitteln gegebenen 
Förderungen für eine Subventionierung der genannten Genossenschaften ver
wendet worden seien. Auch wenn dem so wäre, wäre diese Vorgangsweise in Ent
sprechung des Genehmigungserlasses bzw. der einschlägigen Förderungsricht
linien des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft erfolgt und ist 
daher in keiner Weise bedenklich. 

2327/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Frage 4: 

Die Subventionen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft wurden 
zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben verwendet. 

Die dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vorgelegten Ver
wendungsnachweise 1980 und 1981 entsprachen sowohl den Bundes- als auch 
den einschlägigen Ressortförderungsrichtlinien und wurden vorbehaltlich 
einer Oberprüfung der Original belege an Ort und Stelle vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft genehmigend zur Kenntnis genommen. 
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